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  Einleitung
Das Berufsbild des Hygienekontrolleurs (synonym für wei-
tere Berufsbezeichnungen wie Hygieneinspektor, Gesund-
heitsaufseher oder Fachkraft für Hygieneüberwachung) ge-
hört zu den Gesundheitsfachberufen mit staatlich geregelter 
Ausbildung [1]. Hygienekontrolleure sind vor allem in Ge-
sundheitsämtern beschäftigt, sind also Teil des kommunalen 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Dabei blickt der Berufs-
stand auf eine lange Tradition zurück. Die historischen Ent-
wicklungen des Berufsbildes gehen bis ins 19. Jahrhundert 
zurück [2].

  Tätigkeitsprofil: Überwachung PLUS fachliche 
Aufklärung und Information
Die durch die Hygienekontrolleure ursprünglich wahrge-
nommene Tätigkeit hat sich von überwiegend überwachen-
den Aufgaben im Bereich der Orts- und Wasserhygiene zu 
einer Überwachungs- und Aufklärungstätigkeit in allen ge-
sundheitlich relevanten Bereichen des vorbeugenden Ge-
sundheitsschutzes entwickelt. Dennoch nehmen die Über-
wachungstätigkeiten – einschließlich der damit verbundenen 

Anforderungen des Verwaltungs- und Ordnungswidrigkei-
tenrechts – aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in vielen 
Gesundheitsämtern immer noch einen Schwerpunkt ein. 
Die Begehungen sind vergleichbar mit externen Audits und 
werden in der Regel checklistenbasiert und in regelmäßigen 
Zeitabständen durchgeführt. Einen Überblick über die ak-
tuellen Einsatzgebiete des Berufsbildes zeigt Tabelle 1. Auf-
grund des hohen Ressourcenbedarfs für die Überwachungen 
der vielen Einrichtungen wurden in einigen Bundesländern 
risikobasierte Begehungsfrequenzen erstellt [3]. 

Darüber hinaus wirken Hygienekontrolleure in den Pla-
nungen städtebaulicher Entwicklungen mit. Sie sind bereits 
in der Bauplanungsphase neuer Einrichtungen (insbeson-
dere Gesundheits- oder Gemeinschaftseinrichtungen) und 
Anlagen (beispielsweise Schwimmbäder oder Wasserwer-
ke) involviert und beratend tätig. Ebenfalls sind sie beteiligt 
an Verfahren der Bauleitplanung und Verfahren nach dem  
Bundesimmissionsschutzgesetz als Vertreter der Träger öf-
fentlicher Belange.

In welchem Ausmaß diese gesetzlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, hängt vorrangig 
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Tabelle 1: Übersicht über eine Auswahl der vielfältigen Tätigkeiten von Hygienekontrolleuren

Überwachung, Aufklärung und Information durch Hygienekontrolleure in folgenden Einsatzgebieten:

Infektionsschutz: Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Fallbearbeitung, Ausbruchs- 
ermittlung, antiepidemische Maßnahmen, Grundlagen der Epidemiologie), inkl. der Erfassung von Impfschadensfällen
Hygiene in überwachungspflichtigen Einrichtungen und Anlagen: öffentliche und gewerbliche Objekte, Gemeinschafts- 
und medizinische Einrichtungen für Erwachsene und Kinder, speziell Krankenhaushygiene; Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen und – anlagen; Körper- und Schönheitspflege, Wellness etc. 
Trink-, Bade- und Beckenwasserhygiene; Abfallbehandlung und Abwasseraufbereitung
Bestattungshygiene, Wohnungshygiene, Schädlingsbekämpfung
Umweltbezogener Gesundheitsschutz/Umweltmedizin (Beurteilung vermeintlich gesundheitsrelevanter Zustände durch 
biologische, chemische und physikalische Noxen, Beschwerdebearbeitung, vorbeugender Gesundheitsschutz) 
Bau- und Bauleitplanung, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Kur- und Erholungsorte; gesundheitlicher 
Städtebau
Maßnahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes; z.B. auch Not- und Ersatzwasserversorgung
Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
Teilweise aufsuchende Präventionsarbeit sowie Mitwirken bei Aufklärungskampagnen
Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation und Moderation von Veranstaltungen, Arbeitskreisen und Netzwerken (z.B. in 
MRE-Netzwerken)
Verwaltungsaufgaben, wie das Erstellen von Begehungsberichten und Ordnungsverfügungen
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Im Zusammenhang mit der Veranlassung entsprechender 
antiepidemischer Maßnahmen kommt den Hygienekontrol-
leuren eine hohe Verantwortung zu, da deren sorgfältige 
Ermittlungstätigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass Maß-
nahmen sinnvoll greifen. Bei Ausbruchssituationen, wie le-
bensmittelassoziierten Infektionshäufungen, werden zusätz-
lich infektionsepidemiologische Methoden angewendet. In 
einigen Landkreisen und kreisfreien Städten sind Hygiene- 
kontrolleure durch Rufbereitschaften auch nach Feier-
abend, an Wochenenden und Feiertagen ansprechbar. In der  
COVID-19-Pandemie waren die Hygienekontrolleure jeder-
zeit kompetente Ansprechpartner für Politik und Behörden, 
Multiplikatoren und fachliche Anleiter von neuen Mitarbei-
tern, insbesondere den Fallermittlern. 

Hygienekontrolleure sind jedoch nicht nur in der Verhal-
tens- und Verhältnisprävention tätig, sondern vertreten die 
Gesundheitsämter auch im Bereich des medizinischen Kata-
strophenschutzes in den Krisenstäben der Kreise und kreis-
freien Städte. Auch damit wird deutlich, dass sie eine hohe 
Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung tragen.

  Ausbildung: Praxis und Theorie sinnvoll kombinieren
Durch die COVID-19-Pandemie und den Pakt für den ÖGD 
ist die Bedeutung qualitativ und quantitativ gut aufgestellter 
kommunaler Gesundheitsbehörden stärker in das Bewusst-
sein von Politik und Bevölkerung gerückt und der notwen-
dige Bedarf an Fachleuten wurde offensichtlich. Außerdem 
wurde die Berufsgruppe in dieser speziellen Situation zum 
erstem Mal in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. 

von den regionalen Infrastrukturen sowie von den Personal-
ressourcen des jeweiligen Gesundheitsamtes ab [4]. So wird 
z.B. in einigen Bundesländern auch die Überwachung des 
Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb 
von Apotheken oder die Medizinprodukteüberwachung durch  
Hygienekontrolleure durchgeführt.

Sie sind in den meisten Fällen die ersten Ansprechpart-
ner in den Gesundheitsämtern für die zu überwachenden Ein-
richtungen und beraten, wenn es um Fragen des vorbeugen-
den Gesundheitsschutzes geht. Damit übernehmen sie eine 
wichtige Funktion, die auch unter dem Motto „Public Health 
vor Ort“ verstanden wird [5]. 

  Angemessen agieren
Die in den Gesetzen, Richtlinien und Normen enthaltenen 
unbestimmten Rechtsbegriffe erfordern Kenntnisse und 
Fachwissen, da oft ein weiter Beurteilungs-, Ermessens-, 
Entscheidungs-, Gestaltungsspielraum vorliegt. Diese müs-
sen bei der Erarbeitung der Arbeitsergebnisse berücksichtigt 
werden (Tabelle 2). Im Alltag birgt das einen Spagat zwi-
schen Einzelfallgerechtigkeit und dem Grundsatz der Gleich-
behandlung. 

Die Hygienekontrolleure müssen die Rahmenbedingun-
gen und Verhältnisse vor Ort berücksichtigen oder die ge-
schilderten Umstände einordnen können. Sie müssen beur-
teilen, wie Betriebsabläufe im Sinne der Gesunderhaltung 
des Menschen zu gestalten sind, entsprechend beraten und 
gegebenenfalls auch hierzu schriftlich Stellung nehmen. In 
diesem Zusammenhang sind die Maßnahmen nicht nur auf 
die Infektionshygiene zu reduzieren, sondern vielmehr auf 
alle Aspekte des vorbeugenden Gesundheitsschutzes. Dies 
erfordert Umsicht und Weitblick, auch unter Zuhilfenahme 
externer Expertisen aus unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen.

Die Arbeit eines Hygienekontrolleurs ist hoch anspruchs-
voll. Jedes Tun oder auch Unterlassen kann ersthafte Konse-
quenzen für die Gesundheit der Bevölkerung haben. Durch 
die vielfältigen Aufgaben stehen sie in der Öffentlichkeit und 
werden als aktive Vertreter der kommunalen Ebene wahrge-
nommen. Die Tätigkeit erfordert neben der fachlichen Ex-
pertise insbesondere eine hohe Kommunikationskompetenz, 
Konfliktfähigkeit und Stressresistenz. Einerseits müssen sie 
sich auf viele verschiedene Menschen und deren beruflichen 
und fachlichen Hintergrund einstellen. Andererseits müssen 
sie verbindliche, nachvollziehbare und angemessene Ent-
scheidungen treffen – auch wenn klare fachliche und recht-
liche Vorgaben fehlen. 

  Ermitteln und Verantwortung tragen
Zum Bereich des Infektionsschutzes gehören neben den in-
fektionshygienischen auch die Ermittlungen zu Infektions-
meldungen, speziell zu Art, Ursache und Ansteckungsquel-
le zur täglichen Arbeit der Hygienekontrolleure. Auf dieser 
Grundlage veranlassen sie weitere Maßnahmen zur Verhin-
derung der Weiterverbreitung von meldepflichtigen Infekti-
onskrankheiten oder -erregern. Die Ermittlungsarbeit erfolgt 
durch standardisierte, aber auch individualisierte Interviews 
mit den Betroffenen und Personen in deren Umfeld. Mit der 
Änderung des Meldesystems vom analogen Meldungsein-
gang in den digitalen Meldungseingang (DEMIS) ist eine di-
gitale Ausrichtung der Tätigkeit erforderlich. 

Tabelle 2: Gedankliche Kaskade zur Abschätzung des 
weiteren Vorgehens

Hygienekontrolleure müssen in Bezug auf die von ihnen 
festgestellten Tatsachen
 die eigene Zuständigkeit erkennen, 
 die vorgefundenen Zustände mit dem SOLL-Zustand 

vergleichen, 
 die Gesundheitsrelevanz abschätzen, 
 unterschiedliche Forderungen priorisieren, 
 erforderliche Maßnahmen empfehlen.

Die Hygienekontrolleurin lässt sich im Zuge der Überprüfung ei-
ner ambulanten OP-Einrichtung die ordnungsgemäße Funktion 
der Sterilisation vorführen. Bildquelle: Evelyn Richter, Berlin
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Bisher stehen Hygienekontrolleuren tariflich und fachlich 
wenige Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 
zur Verfügung. An geeigneten Weiterbildungsmöglichkeiten 
mangelt es aktuell. Vereinzelt haben sich Hygienekontrol-
leure auf Eigeninitiativen weitergebildet und teilweise auch 
berufsbegleitende Studiengänge absolviert [7]. Allerdings 
gibt es aktuelle Überlegungen, welche zielgerichteten Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten für Hygienekontrolleure 
erforderlich und sinnvoll sind, um diesen vielseitigen Beruf 
noch attraktiver zu machen und professioneller weiterzuent-
wickeln und auch hierdurch den Öffentlichen Gesundheits-
dienst langfristig zu stärken.

Die Inhalte des Artikels wurden mit dem Bundesverband 
der Hygieneinspektoren e.V. sowie den Berufsverbänden der 
Hygieneinspektoren in Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und SaarLorLux abgestimmt.
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Aktuell ist das Berufsbild des Hygienekontrolleurs nicht 
bundeseinheitlich geregelt. Es gibt derzeit Ausbildungs- 
bzw. Ausbildungs- und Prüfungsordungen (APO) in Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Niedersachsen sowie in  
Bayern und Baden-Württemberg. Für den Freistaat Sach-
sen soll es in Kürze eine eigene Landesregelung geben.  Eine 
schulische Ausbildung zur Fachkraft für Hygieneüberwa-
chung wird nach Thüringer Recht angeboten. 

Die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen 
(AÖGW) wird von den 13 Trägerländern mit der Durchfüh-
rung und Organisation des theoretischen Teils der Ausbil-
dung beauftragt. Mit 900 Stunden in fünf Modulen stellt 
dieser den geringeren Teil der Ausbildung dar, der Schwer-
punkt der Ausbildung liegt in der praktischen Tätigkeit in 
den kommunalen Gesundheitsämtern. Entsprechend der 
Praxisanforderungen und in den Landesverordnungen fest-
gelegt erstreckt sich der Unterricht an der AÖGW auf folgen-
de Fächer:
 Umwelthygiene und Gesundheitsschutz,
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
 Öffentliches Gesundheitswesen,
 Staatskunde, Rechts- und Verwaltungskunde,
 Arbeitsmethodik und Wissensmanagement. 

Es werden drei Jahrgänge parallel unterrichtet, wobei im 
Moment das Start-Modul ÖGD im ersten Ausbildungsjahr, 
Modul I und II im zweiten und Modul III und IV im dritten 
angeboten werden. 

Die Ausbildung beginnt in der Praxis und setzt sich dort 
aus Zeiten im Gesundheitsamt und in externen Praxiseinsät-
zen zusammen aus. Die Umsetzung ist zeitlich, organisato-
risch und personell eine Herausforderung für die ausbilden-
de Behörde, zumal der Personalbestand in den Gesundheits-
ämtern oft selbst ein Problem ist. Daher ist eine intensivere 
Verzahnung von Theorie und Praxis das angesagte Ziel der 
Ausbildung an der AÖGW – neben einer guten Zusammenar-
beit mit den Ausbildungsbehörden ist es zum Beispiel wün-
schenswert, dass zukünftig auch die Praxisnote Eingang in 
das Ergebnis der staatlichen Abschlussprüfung findet.

Die Abschlussprüfung zum Hygienekontrolleur mit ih-
rem mündlichen und schriftlichen Teil legt der Berufsnach-
wuchs derzeit vor dem Prüfungsausschuss an der Bezirks-
regierung Düsseldorf bzw. vor dem Prüfungsausschuss am 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin ab.

Theoretische Ausbildungen sind außerdem in Bayern 
und Baden-Württemberg möglich.

  Berufspolitische Aspekte
Etwa 1800 Hygienekontrolleure arbeiten laut Statistischem 
Bundesamt vornehmlich in den deutschen Gesundheitsäm-
tern [6]. Rein rechnerisch ist das ein Hygienekontrolleur je 
45.000 Einwohner.

Eine bundeseinheitliche Regelung des Berufsbildes wäre 
sehr wünschenswert. An der AÖGW wird derzeit an einer 
Muster-APO gearbeitet. Weiterhin wünschenswert und not-
wendig ist die Schaffung einer beruflichen Perspektive für 
die Absolventen im Gesundheitsamt i.S. von echten Entwick-
lungsmöglichkeiten. Ein neuer akademischer Abschluss, der 
auf die Ausbildung aufsattelt, wäre eine sinnvolle Ergänzung 
und natürlich die Schaffung entsprechender Stellen in den 
Gesundheitsämtern in einer Ebene zwischen Sachbearbei-
tung und ärztlichen Tätigkeiten.

© mhp Verlag GmbH 2023

https://www.bundesverband-hygieneinspektoren.de/
https://www.bundesverband-hygieneinspektoren.de/mitgliedsverbaende
https://www.bundesverband-hygieneinspektoren.de/mitgliedsverbaende



